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Aktenzeichen S 20 KR 105/21
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2. Instanz

Aktenzeichen L 1 KR 275/22
Datum 02.08.2024

3. Instanz

Datum -

Die Berufung wird zurÃ¼ckgewiesen. 

AuÃ�ergerichtliche Kosten sind auch im Berufungsverfahren nicht zu
erstatten. 

Die Revision wird nicht zugelassen. 

Â 

Tatbestand

Im Streit steht die HÃ¶he der von der KlÃ¤gerin an die Beklagten zu entrichteten
BeitrÃ¤ge zur freiwilligen gesetzlichen Kranken- und zur sozialen Pflegeversicherung
fÃ¼r den Zeitraum vom 01. Februar 2019 bis zum 31. Dezember 2019. 

Die KlÃ¤gerin war bis zum 31. Januar 2019 als BeschÃ¤ftigte pflichtversichert bei
der Beklagten zu 1 (nachfolgend nur noch: â��die Beklagteâ��). Anfang Dezember
1918 informierte die KlÃ¤gerin diese Ã¼ber die geplante Aufnahme einer
selbstÃ¤ndigen TÃ¤tigkeit. Die Beklagte Ã¼bersandte daraufhin ein
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Antragsformular â��Angaben fÃ¼r die freiwillige Versicherung als SelbstÃ¤ndigeâ��
vom 05. Dezember 2018. Das Schreiben enthielt auf seiner Seite 6 u. a. den
Hinweis, dass fÃ¼r die Beitragsberechnung auch das Einkommen des Ehepartners
herangezogen werde. 

Mit Bescheid vom 28. Dezember 2018 setzte die Beklagte die BeitrÃ¤ge zur
Kranken- und Pflegeversicherung vorlÃ¤ufig auf insgesamt 186,90 â�¬ fest auf der
Grundlage der Angaben der KlÃ¤gerin zu ihren geschÃ¤tzten kÃ¼nftigen
Einnahmen von monatlich 1.000,00 â�¬. Da das geschÃ¤tzte Einkommen unterhalb
der Mindestbemessungsgrenze liege, seien die BeitrÃ¤ge aus diesem
(SchÃ¤tz-)Einkommen zzgl. der Differenz zum gesetzlich (fingierten)
Mindesteinkommen bestimmt worden. Ein entsprechender Bescheid zur
vorlÃ¤ufigen Beitragsfestsetzung fÃ¼r die Zeit ab 01. Juni 2019 erging am 14.
November 2019, ein weiterer vom 03. Januar 2020 Ã¼ber insgesamt 191,10 â�¬
monatlich fÃ¼r die Zeit ab 01. Januar 2020. 

Nachdem die KlÃ¤gerin Angaben zu laufenden Einnahmen Ã¼bermittelt hatte,
setze die Beklagte mit Bescheid vom 30. Januar 2020 die BeitrÃ¤ge fÃ¼r die Zeit ab
01. Februar 2020 auf vorlÃ¤ufig 416,02 â�¬ monatlich fest. Erstmals
berÃ¼cksichtigte sie dabei das Einkommen des Ehemannes der KlÃ¤gerin, der nicht
gesetzlich krankenversichert ist. Ein entsprechender Bescheid zur vorlÃ¤ufigen
Beitragspflicht erging unter dem 23. Dezember 2020 fÃ¼r die Zeit ab Dezember
2020 (ab Januar 2021 monatlich insgesamt 441,43 â�¬). 

Am 06. Januar 2021 reichte die KlÃ¤gerin den Einkommenssteuerbescheid des
Finanzamtes Oranienburg fÃ¼r sich und ihren Ehemann fÃ¼r das Jahr 2019 vom
20. August 2020 ein. 

Die Beklagte setzte daraufhin mit Bescheid vom 10. Februar 2021 die BeitrÃ¤ge
fÃ¼r die Zeit vom 01. Februar 2019 bis 31. Dezember 2019 endgÃ¼ltig auf 402,71
â�¬ monatlich fest, ferner die BeitrÃ¤ge fÃ¼r den Monat Januar 2020 auf vorlÃ¤ufig
188,44 â�¬, fÃ¼r die Zeit vom 01. September 2020 bis zum 31. Dezember 2020
auf monatlich 416,02 â�¬, fÃ¼r die Zeit vom 01. Januar 2021 bis zum 28. Februar
2021 auf monatlich 441,43 â�¬ sowie fÃ¼r die Zeit ab 01. MÃ¤rz 2021 vorlÃ¤ufig
auf 441,43 â�¬ monatlich. 

Das halbe Familieneinkommen (Einkommen des Ehemanns abzgl.
Absetzungsbetrages fÃ¼r Kinder) Ã¼bersteige die halbe
Beitragsbemessungsgrenze und sei deshalb fÃ¼r die Beitragsberechnung
maÃ�geblich. 

Hiergegen erhob die KlÃ¤gerin am 11. Februar 2021 Widerspruch: Vor ihrem Sprung
in die SelbstÃ¤ndigkeit habe die Frage private oder freiwillige gesetzliche
Krankenversicherung zur Auswahl gestanden. In der Filiale der Beklagten in Berlin-
Tegel habe ihr eine Mitarbeiterin mitgeteilt, dass sie den Mindestbeitrag zahlen
werde, soweit sie die selbstÃ¤ndige TÃ¤tigkeit 20 Stunden in der Woche ausÃ¼ben
werde. Sofern sie nicht nur geringfÃ¼gig selbstÃ¤ndig tÃ¤tig sei, werde das Gehalt
des Ehemannes nicht mit herangezogen. Wenn sie gewusst hÃ¤tte, dass das Gehalt
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des Mannes zu Grunde gelegt werde, hÃ¤tte sie sich fÃ¼r die private
Krankenversicherung entschieden. 

Die Beklagte wies den Widerspruch fÃ¼r beide Beklagten mit
Widerspruchsbescheid vom 22. Juni 2021 zurÃ¼ck. Zur BegrÃ¼ndung fÃ¼hrte sie
u.a. aus, die BeitrÃ¤ge fÃ¼r freiwillig Versicherte seien nach Â§ 240 Abs. 1
Sozialgesetzbuch FÃ¼nftes Buch (SGB V) einheitlich durch den Spitzenverband
Bund der Krankenkassen geregelt. Dabei sei sicher zu stellen, dass die
Beitragsbelastung die gesamte wirtschaftliche LeistungsfÃ¤higkeit des Mitglieds
berÃ¼cksichtige. Deshalb gÃ¤lten als beitragspflichtige Einnahmen freiwilliger
Mitglieder alle Einnahmen und Geldmittel, die zum Lebensunterhalt verbraucht
wÃ¼rden oder verbraucht werden kÃ¶nnten, ohne RÃ¼cksicht auf ihre steuerliche
Behandlung, Â§ 3 der BeitragsverfahrensgrundsÃ¤tze Selbstzahler, mindestens
jedoch im Jahr 2019 einen Betrag in HÃ¶he von monatlich 1.038,33 â�¬ bzw.
1.061,67 â�¬ im Jahr 2020 und 1.096,67 â�¬ im Jahr 2021, Â§ 240 Abs. 4 S. 1 SGB
V. FÃ¼r Mitglieder, deren Ehegatte nicht einer gesetzlichen Krankenkasse
angehÃ¶re, setzten sich die beitragspflichtigen Einnahmen aus den eigenen
Einnahmen und den Einnahmen des Ehegatten zusammen. Auf die Einnahmen des
Ehegatten seien die GrundsÃ¤tze zur Bestimmung der beitragspflichtigen
Einnahmen der Mitglieder zur zeitlichen Zuordnung und NachweisfÃ¼hrung
sinngemÃ¤Ã� anzuwenden. Von den Einnahmen des Ehegatten sei fÃ¼r jedes
gemeinsame unterhaltsberechtigte Kind, fÃ¼r das eine Familienversicherung nur
wegen der Regelung des Â§ 10 Abs. 3 SGB V nicht bestehe, monatlich ein Betrag in
HÃ¶he von ein Drittel der monatlichen BezugsgrÃ¶Ã�e abzusetzen. FÃ¼r die
Beitragsbemessung wÃ¼rden nacheinander die eigenen Einnahmen des Mitglieds
und die Einnahmen des Ehegatten bis zur HÃ¤lfte der sich aus der nach den
SÃ¤tzen 1 bis 3 ergebenden Summe der Einnahmen berÃ¼cksichtigt, hÃ¶chstens
bis zu einem Betrag in HÃ¶he der halben Beitragsbemessungsgrenze, Â§ 240 Abs. 5
SGB V und Â§ 2 Abs. 4 BeitragsverfahrensgrundsÃ¤tze Selbstzahler. Das
Bundessozialgericht (BSG) habe geurteilt, dass eine derartige Beitragsbemessung
freiwilliger Mitglieder den vom Gesetzgeber gesetzten Rahmen entspreche. Es sei
nicht gerechtfertigt, Mitglieder ohne eigene Einnahmen, deren Ehegatte nicht der
Solidargemeinschaft der gesetzlichen Krankenversicherung angehÃ¶re und damit
nicht zu einer Beitragsleistung herangezogen werde, unabhÃ¤ngig von den
EinkommensverhÃ¤ltnissen des Ehegatten zu versichern. Letzterer stelle mit seinen
Einnahmen den Lebensbedarf der gesamten Familie sicher, also auch den des
gesetzlich Versicherten. Das Bruttoeinkommen des nichtversicherten Ehegatten
kÃ¶nne auch dann mit herangezogen werden, wenn der Versicherte eigene
EinkÃ¼nfte habe, wenn das Einkommen des nichtversicherten Ehegatten das
Familieneinkommen und damit zugleich die wirtschaftliche LeistungsfÃ¤higkeit des
Versicherten erhÃ¶he. Dies verstoÃ�e nicht gegen hÃ¶herrangiges Recht und auch
nicht gegen den Gleichheitsgrundsatz (Bezugnahme u.a. auf BSG, Urteil vom 28.
September 2011 â�� B 12 KR 9/10 R). Entsprechendes gelte auch fÃ¼r die
Beitragsbemessung in der sozialen Pflegeversicherung nach Â§ 57 Abs. 4 S. 1
Sozialgesetzbuch Elftes Buch i. V. m. Â§ 1 Abs. 2 BeitragsverfahrensgrundsÃ¤tze
Selbstzahler. 

Die Voraussetzungen eines sozialrechtlichen Herstellungsanspruch seien auch bei
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einer unterstellten fehlerhaften Beratung nicht erfÃ¼llt. Ein solcher Anspruch sei
nicht auf einen Schadensersatz in Geld ausgerichtet, sondern auf die Vornahme
einer Handlung zur Herstellung einer von Gesetz vorgesehenen sozialrechtlichen
Position, die bestehen wÃ¼rde, wenn der LeistungstrÃ¤ger seine Auskunfts-,
Beratungs- und Betreuungspflichten ordnungsgemÃ¤Ã� erfÃ¼llt hÃ¤tte. Eine
andere als die gesetzlich vorgesehene Beitragseinstufung sei nicht mÃ¶glich. Die
Geltendmachung eines Schadens sei auf dem Zivilrechtsweg zu verfolgen. 

Hiergegen hat die KlÃ¤gerin am 15. Juli 2021 Klage vor dem Sozialgericht
Neuruppin (SG) erhoben. Zu deren BegrÃ¼ndung hat sie vorgebracht, es fehle
bereits an einer Rechtsgrundlage fÃ¼r die Aufhebung der vorhergehenden
FestsetzungsverfÃ¼gungen, die nicht vorlÃ¤ufig ergangen seien. Es fehle den
Bescheiden auch an einer BegrÃ¼ndung. Zu ihren Gunsten seien die GrundsÃ¤tze
des sozialrechtlichen Herstellungsanspruches anzuwenden. Die Art und Weise der
Verletzung der AufklÃ¤rungspflichten durch die Beklagte erfÃ¼lle den Tatbestand
des Betruges mit TÃ¤uschung, VermÃ¶gensverfÃ¼gung und entstandenem
VermÃ¶gensschaden. 

Das Sozialgericht hat die Klage mit Gerichtsbescheid vom 28. Juni 2022
abgewiesen. Das interessengerecht auszulegende Begehren der KlÃ¤gerin sei
darauf gerichtet, die mit dem Bescheid der Beklagten vom 10. Februar 2021 in der
Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 22. Juni 2021 verfÃ¼gte
Beitragsfestsetzungen dahin zu Ã¤ndern, dass die BeitrÃ¤ge zur freiwilligen
gesetzlichen Kranken- und zur sozialen Pflegeversicherung im Zeitraum vom 01.
Februar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 ohne BerÃ¼cksichtigung der Einnahmen
des Ehegatten festzusetzen seien. Die insoweit zulÃ¤ssigen Klagen seien zulÃ¤ssig,
jedoch unbegrÃ¼ndet aus den von der Beklagten im Widerspruchsbescheid
dargestellten GrÃ¼nden. Die Beklagte hÃ¤tte insbesondere zu Recht darauf
verwiesen, dass die Beitragsfestsetzung zunÃ¤chst lediglich vorlÃ¤ufig erfolgt sei.
Zu Recht habe die Beklagte auch einen sozialrechtlichen Herstellungsanspruch
verneint und die KlÃ¤gerin auf die Geltendmachung einer Amtshaftungsklage
verwiesen. 

Gegen diese am 29. Juni 2022 zugestellte Entscheidung richtet sich die Berufung
der KlÃ¤gerin vom 29. Juli 2022. 

Zu deren BegrÃ¼ndung wiederholt sie ihr bisheriges Vorbringen. Es fehle eine
Rechtsvorschrift, aufgrund der ursprÃ¼ngliche Beitragsbescheid fÃ¼r die
Vergangenheit habe aufgehoben werden kÃ¶nnen. Eine nur vorlÃ¤ufige
Beitragsfestsetzung ergebe sich aus dem Bescheid nicht. Das Einkommen des
Ehemannes sei nicht zu berÃ¼cksichtigen, weil ein Beratungsverschulden vorliege,
dass Ã¼ber einen sozialrechtlichen Herstellungsanspruch hinaus beachtlich sei. Ihr
sei ein Schaden entstanden, weil die BeitrÃ¤ge entgegen der ursprÃ¼nglichen
Auskunft nicht ca. 191,00 â�¬ monatlich betrÃ¼gen, sondern rÃ¼ckwirkend 441,00
â�¬ pro Monat. Die Beratung durch die Beklagte mÃ¼sse nach dem
Rechtsdienstleistungsgesetz richtig, unmissverstÃ¤ndlich und umfassend sein. Da
die KlÃ¤gerin um Beratung ersucht habe, wÃ¤re die Beklagte verpflichtet gewesen,
richtige Antworten zu geben. Der ihr entstandene Nachteil kÃ¶nne ausgeglichen
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werden, indem die Einnahmen des Ehemannes im streitgegenstÃ¤ndlichen
Zeitraum unberÃ¼cksichtigt blieben. Jedenfalls kÃ¶nnten die Beklagten keine
Nachzahlung verlangen und keinesfalls Zinsen. Der ursprÃ¼ngliche
Festsetzungsbescheid vom 28. Dezember 2018 setze die BeitrÃ¤ge nicht (nur)
vorlÃ¤ufig fest. 

Â 

Die KlÃ¤gerin beantragt der Sache nach, 

den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Neuruppin vom 28. Juni 2022 sowie den
Bescheid der Beklagten vom 10. Februar 2021 in Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 22. Juni 2021 aufzuheben und die Beklagten zu
verurteilen, die Kranken- und PflegeversicherungsbeitrÃ¤ge der KlÃ¤gerin fÃ¼r den
Zeitraum Februar 2019 bis Dezember 2019 ohne BerÃ¼cksichtigung des
Einkommens des Ehemanns zu berechnen. 

Die Beklagten beantragen, 

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  die Berufung zurÃ¼ckzuweisen. 

Â 

EntscheidungsgrÃ¼nde

Es konnte im schriftlichen Verfahren und durch den Berichterstatter alleine
entschieden werden, Â§Â§ 155 Abs. 3, 4, Â§ 124 Abs. 2 Sozialgerichtsgesetz (SGG).
Alle Beteiligten haben sich schriftsÃ¤tzlich mit einer solchen Vorgehensweise
einverstanden erklÃ¤rt. GrÃ¼nde, von dieser ErmÃ¤chtigung keinen Gebrauch zu
machen, sind nicht ersichtlich.

Der Berufung bleibt Erfolg versagt. Der streitgegenstÃ¤ndliche Bescheid in Gestalt
des Widerspruchsbescheides ist rechtmÃ¤Ã�ig und verletzt die KlÃ¤gerin nicht in
ihren Rechten. Das Sozialgericht hat die Klage deshalb zutreffend abgewiesen. Zur
BegrÃ¼ndung wird zur Vermeidung bloÃ�er Wiederholungen auf die
AusfÃ¼hrungen im angegriffenen Gerichtsbescheid verwiesen, Â§ 153 Abs. 4 SGG
sowie auf die oben ausfÃ¼hrlich dargestellte BegrÃ¼ndung der Beklagten im
Widerspruchsbescheid (Â§ 136 Abs. 3 SGG). 

ErgÃ¤nzend ist nur noch auszufÃ¼hren: 

Bereits das erste Schreiben der Beklagten zur etwaigen freiwilligen
Krankenversicherung enthÃ¤lt den Hinweis auf die Relevanz der Einnahmen eines
Ehegatten, soweit dieser nicht gesetzlich krankenversichert ist. Aus diesem Grund
scheidet ein zurechenbares Vertrauen der KlÃ¤gerin in die Richtigkeit der zunÃ¤chst
vorlÃ¤ufig nur nach ihren eigenen Einnahmen erfolgte Bescheide zur vorlÃ¤ufigen
Beitragspflicht aus. Zu Recht sind die Einnahmen des Ehegatten mit herangezogen
worden (vgl. hierzu nÃ¤her LSG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 16. August
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2023 â�� L 1 KR 205/23 BER). 

Wie mittlerweile zwischen den Beteiligten auch unstreitig ist, enthielten die
vorlÃ¤ufigen Beitragsbescheide jeweils einen Hinweis auf die vorlÃ¤ufige
GÃ¼ltigkeit. Sie erledigten sich damit mit Erlass des endgÃ¼ltigen. 

Die Kostenentscheidung folgt aus Â§ 193 SGG und entspricht dem Ergebnis in der
Sache.

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision nach Â§ 160 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 SGG
liegen nicht vor.

Erstellt am: 12.11.2024

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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